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ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ - OBERÖSTERREICH 
Aus Liebe zum Menschen. 

 

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz  für OÖ lädt Sie herzlich ein zur 
 
BLUTSPENDEAKTION der Gemeinde PILSBACH 

 
Mittwoch, 21. August 2013 von 15:30 – 20:30 Uhr Rot kreuz Haus Vöcklabruck 
Donnerstag, 22. August 2013 von 15:30 – 20:30 Uhr F euerwehrhaus Vöcklabruck 
 
Information zur Blutspende 
 
Blut spenden können alle gesunden Personen ab 18 Jahren im Abstand von 8 Wochen. Der vor der 
Blutspende auszufüllende Gesundheitsfragebogen und das anschließende vertrauliche Gespräch mit 
unserem Arzt dienen sowohl der Sicherheit unserer Blutprodukte, als auch der Sicherheit der 
Blutspender. Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis oder Ihren Blutspendeausweis zur 
Blutspende mit. Den Laborbefund erhalten Sie ca. 4 Wochen später zugeschickt, somit wird die 
Blutspende für Sie auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle.  
 

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit und 
ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blutspende körperliche Anstrengungen 
vermeiden.  
 

Sie dürfen nicht Blut spenden, wenn Folgendes zutrifft: 
 

• Einnahme von Blutdruckmedikamenten 
• „Fieberblase“ 
• offene Wunde, frische Verletzung 
• akute Allergie 
• Krankenstand und Kur 

In den letzten 48 Stunden: 
• Eine Impfung mit Totimpfstoff z.B.: FSME 
        Influenza, Diphterie, Tetanus, Polio,  
        Meningokokken, Hepatitis-A/-B, etc.  

In den letzten 3 Tagen: 
• Desensibilisierungsbehandlung (Allergien) 

In den letzten 7 Tagen: 
• Zahnbehandlung 
• Zahnsteinentfernen 

In den letzten 4 Wochen: 
• Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt, 
        Darminfektion, bzw. Durchfall etc.) 
• Eine Impfung mit Lebendimpfstoff, z.B.: Masern,  
        Mumps, Röteln, Schluckimpfung, BCG, etc.  
• Einnahme von Antibiotika, Schmerzmittel 
In den letzten 2 Monaten  
• Zeckenbiss 
In den letzten 4 Monaten:  
• Piercen, Tätowieren, Ohrstechen, Akupunktur  
        außerhalb der Arztpraxis 
• Magenspiegelung, Darmspiegelung 
• Kontakt mit HIV, Hepatitis –B,-C 
In den letzten 6 Monaten: 
Aufenthalt in Malariagebieten 
 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlosen Blutspende-Hotline     0800 / 190 190 bzw. per E-mail spm@o.roteskreuz.at  zur 
Verfügung. Weitere Blutspendetermine können Sie in Tageszeitungen sowie im Internet unter www.roteskreuz.at/ooe erfahren. 

 
Bitte kommen Sie Blut spenden, denn nur mit Ihrer Blutspende  können wir alle OÖ Krankenhäuser mit genügend lebensrettenden 

Blutkonserven versorgen. 
 

Spende Blut – Rette Leben!  
 



 

 
 
 
 

Alte Schultaschen können helfen! 
Schultaschen-Sammelaktion in den ASZ 

 
 
 
Diese Sammelaktion richtet sich an alle 
Eltern und Schulkinder im Bezirk 
Vöcklabruck, die mit ihren alten, 
gebrauchten Schultaschen eine gute 
Tat vollbringen wollen. 
Gebrauchte, noch funktionstüchtige 
Schultaschen und Rucksäcke erfüllen 
bei der Abgabe im ASZ noch einen sehr 
guten Zweck und sollten daher nicht 
achtlos weggeworfen werden. 
 
Was wird im ASZ gesammelt? 
Angefangen von der Schultasche und 
Rucksack, bis zur Federschachtel, 
unbenützte Hefte, Blöcke, neuwertige Spitzer, Lineale, Stifte, aber auch saubere 
Jausenboxen, die in den abgegebenen Schultaschen/Rucksäcken gleich verstaut 
werden können. 
 
Was passiert damit:  
Bereits seit 2007 sammeln die Umweltprofis der kommunalen Abfallwirtschaft OÖ. 
gemeinsam mit der oö. LAVU AG und helfen damit Not leidenden Kindern in 
Albanien. Der Verein ORA Österreich organisiert den Transport der 
Schulutensilien in die Missionsstationen des Ordens der Franziskaner-
schwestern. Die Verteilung erfolgt vor Ort an die bedürftigen Kinder, denen damit 
die Teilnahme an der Schule erheblich erleichtert wird. 
 
Abfalltrennen kann so einfach sein, wenn man weiß, für wen/was man es macht! 
 
 
BAV Vöcklabruck 
Vorstadt 2 
4840 Vöcklabruck 
07672/28477 
www.umweltprofis.at/voecklabruck 
www.altstoffsammelzentrum.at 
www.ora-international.at 
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Vom kleinen Helfer zum 
Rettungssanitäter! 

Das Jugendrotkreuz der Ortsstelle Vöcklabruck starte t 
in eine neue Saison.  

 
Beim Jugendrotkreuz wird 
Kindern und Jugendlichen bereits 
frühzeitig die Möglichkeit 
geboten, in die einzelnen 
Bereiche des Roten Kreuzes 
hineinzuschnuppern und sogar 

aktiv mitzuarbeiten. Neben gemeinsamen Spielen mit 
neuen Freunden und jeder Menge Spaß in der Gruppe 
können Kinder ab dem 8. Lebensjahr altersgemäße Erste 
Hilfe erlernen. Sie lernen in Notsituationen Gefahren 
einschätzen, richtig reagieren und bereits selbst anderen 
Menschen zu helfen. Das erlernte Wissen stellen die Kids 
dann bei Erste-Hilfe-Bewerben unter Beweis.  
Zudem unternehmen die jungen Helfer Exkursionen und 
Ausflüge, wie zum Beispiel letztes Jahr zum 
Notarzthubschrauber oder zur Rettermesse in Wels.  
Jugendliche ab dem 18. Lebensjahr haben die Chance, 
die Ausbildung zum Sanitäter oder zur Sanitäterin zu 
absolvieren und so selbst aktiv im Rettungswesen, dem 
Katastrophenhilfsdienst oder einer anderen Sparte des 
Roten Kreuzes mitzuarbeiten.  
Das erste Treffen der „Red Cross New Generation“  im 
neuen Jugendrotkreuz-Jahr ist am Samstag, 21. 
September 2013, um 16 Uhr beim Roten Kreuz in 
Vöcklabruck (neben Krankenhaus). Selbstverständlich 
sind auch die Eltern herzlich willkommen und eingeladen, 
sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, was alles 
getan und erlebt wird. 
Für Fragen stehen die  
Jugendleiter Axel und Sandra Gattermaier 
unter 0676 – 31 92 433 
oder axel.gattermaier@o.roteskreuz.at gerne zur 
Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Gemeinde Pilsbach appelliert wieder 
an die Grundbesitzer, die öffentlichen 
Straßen und Wege freizuhalten! 

                   
 

Immer wieder kommt es 
vor, daß von privaten 
Grundstücken aus 
Sträucher und Baumäste 
über die Grundgrenze 
hinweg in den Bereich 

öffentlicher Straßen ragen. 
 
 

Durch solche überhängenden Sträucher und Baum-
äste wird die ungehinderte Straßenbenützung für den 
Fußgänger – und Fahrzeugverkehr teilweise stark 
beeinträchtigt. 
 
Besonders Kreuzungsbereiche können dadurch nicht 
immer einwandfrei eingesehen werden. 
 
Nach rechtlichen Vorschriften ist der Luftraum oberhalb 
einer Straße (=Lichtraumprofil) unbedingt freizuhalten. 
Dieses Lichtraumprofil umfaßt das öffentliche Gut bis 
zu einer Höhe von (senkrecht) von 4,50 m. 
 
Die Grundeigentümer (entlang öffentlicher Straßen 
und Wege) werden aufgefordert, solche 
überhängenden Sträucher und Baumäste zu 
entfernen und dafür zu sorgen, daß diese auf Dauer 
nicht mehr in den öffentlichen Bereich 
(Lichtraumprofil der Straße) ragen. 
 
Es wird weiters darauf hingewiesen, daß sich auch 
Haftungsansprüche an den Grundeigentümer, der mit 
seiner Beeinträchtigung einen Schaden hervorgerufen 
hat, ergeben können.  
 
 
 
 
Beantragung einer Wahlkarte  
 
Die Nationalratswahl findet am Sonntag, den    
29. September 2013 statt.  
 
Wahlberechtigt sind alle Personen, welche am 29. 
September 2013 (Wahltag) das 16. Lebensjahr 
vollendet haben.  
 
Sollten Sie am Wahltag nicht die Möglichkeit 
haben, das Wahllokal in der Gemeinde 
aufzusuchen, können Sie eine Wahlkarte 
beantragen und mittels Briefwahl ihre Stimme 
abgeben.  
 
Die Ausstellung der Wahlkarte muß beim 
Gemeindeamt schriftlich (per Mail oder per 
Fax) beantragt werden. 
 
• bis spätestens am 4. Tag vor dem 
Wahltag  (Mittwoch, 25. September 2013) 
 
• bis spätestens am 2.Tag vor dem 
Wahltag (Freitag, 27. September 2013, 12:00 
Uhr), wenn eine persönliche Übergabe der 
Wahlkarte an den/die AntragstellerIn oder an 
eine bevollmächtigte Person möglich ist. 
 
 
 

 DAS ROTE KREUZ 

 INFORMIERT 

  Rotes Kreuz OÖ 
  Bezirksstelle Vöcklabruck 
  07672 / 28144 
  http://voecklabruck.o.roteskreuz.at/ 
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Verordnung 
 
des Bezirkshauptmanns des Bezirkes Vöcklabruck betreffend den Waldschutzbrand im politischen Bezirk 
Vöcklabruck. 
 
Auf Grund des § 41 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBI.Nr.440, idgF, wird verordnet: 
 

§ 1 
 

In den Waldgebieten des Bezirkes Vöcklabruck sowie in deren Gefährdungsbereichen ist jegliches 
Feueranzünden und das Rauchen verboten. Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die 
Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines 
Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. 
 

§ 2 
 
Die Kundmachung erfolgt durch Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und 
den Gemeinden des Bezirkes Vöcklabruck. 
 

§ 3 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs 1 lit a Z 17 des Forstgesetzes 1975 mit einer  
Geldstrafe bis zu 7.270,00 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft. 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshaupt-
mannschaft Vöcklabruck in Kraft und mit Ablauf des 15. Oktober außer Kraft. 
 
Der Bezirkshauptmann 
Dr. Martin Gschwandtner  
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